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• P~unQsrechtliche restset~unQen

J'1.1 Oie Ausnahmen der Baunutzungsverordnunq § 4 Ab,. J
Zltt. 1 Bp-triebe des Beherbergungsgewerbes
Ziff. 2 sonstige nichtstBrendp- Ge~erbebetriebe
Zift. 4 Gartenbaubetriebe
Ziff. 5 Tankstellen
werden gemäß § 1 Abs. 6 Zift. t BauNVO nicht Besta~d-
teil des Bebauungsplanes./ ..

1.2 Garagen sind BuOerhalb der Uberbaubaren FlKchen unzu
lässig./

1.3 Auf den als Vorgartellflächen gelcennaeicbneten Bereichen
sind Nebenanlagen gemäß 9 14 BauNVO (Abs.1) nicht zu

lässig mit Ausnahme von Einfriedigungen und l1illlboxen./
1.4 /föhenlaQe ( § 9 Abs. 2 BBauG)

Die Oberkante des ErdgeschoßfuObodens darf nicht höher '
als 0,5 m Uber dem höchsten Punkt der angren~enden Ver
kehrstlll.cheliegen. Ausgenommen hiervon darf bei ver
setztgeschossigen Bauweisen die Oberkante des Fußbodens
des höher gelegenen Erdgeschoßteiles die festgesetzte
OKF-Höhe'bis zu 1,0 m Uberschreiten.
Die an die 5tfentlichen Verkehrsflll.chenangrenzenden
GelKndeflächen sind in Höhe der öffentlichen Verkehrs
flächen an diese anzuschlleOen.

1.5 Aktiver Lärmschutz { § 9 Abs. 1 Nr. 24 BBauG)

Auf den in der Planzeichnung umgrenzten Flächen fUr be
sondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schäd-.
lichen UmwelteJnwirkungen i.S.d. Bundesimm!ssionsschutz
gesetzes ist eine kombinierte Wand-Wall-Konstruktion zu
errichten mlt einer Gesamthöhe von 2,.0m ("davon Wall-·
höhe von 1,0 m ) Ober StraOenoberkante.
Die 'Hand isl:aus Holz zu konstJ::uieren..undzu begrUnen, um
Schallreflexionen zu reduzieren.

1.6 Passiver Lärmschutz

Die Außenbauteile (Wände, Dachflächen, TUren und Fenster) ,
von Gebluden mit Räumen zum dauerhaften Auf~nthalt, welche
parallel gerichtet zur ~ 375 in einem Abstand bis zu 15,0
"m, gemessen von der 5traOenbegrenzungslinie zu dieser Stras
se, angeordnet sind, mUssen so konstruiert werden, daß ein
Bauschalldämmaß von erf. R ('.01, res) • 34 dB und fUr die
quer zu der L 315 angeordneten Gebäudeseil:en bis zu einem
Abstand von 20,0 m, gemessen von der Straßenbegrenzungslinie,
sowie fUr Gebäudeflächen, die zur StraOe 'Am Alten Wasserwerk'
in dem Bereich zwischen der L 375 und der NeckarstraOe ange
ordnet sind, ein BauschmldämmaB von erf. R ('.01, res) • 24 bis
26 dB eingehalten wird.
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2. BauordnunarechHJ V ~sel:zunqen

2.1 Dachform

Gemäß Kurzbezeichnung in der Planzeichnung sind nur
Satteldächer (SO) und KrUppelwalmdächer (KWO) mit D~ch
neigungen von 32 bis 45 Grad zulä5siq. Die festlegung d~r
Dachform und Dachneigung gilt nlcht für Garag~n, Nebenan
lagen und untergeordnete Bauteile wie Dachgaupen, unter
geordnete Anbauten oder Glebelvorbauten, die sich in ihrer
baulichen Größenordnung deutlich' vom Hauptgebäude unter-
scheiden., •

2.2 Dachaufbauten, Dacheinschnitte

Dachaufbaul:en und Dacheinschnitte sind in ein~r Gesamt
länge von 2/3 der Trauflänge zulässig. Die H5he der Oach
aufbau-Traufen darf 1,9 m, gemessen zwischen Schnittpunkt
Dachaufbau/ Dachhaut und der Traufenoberkante des Dachauf
baus, nicht Uberschreil:en.

, 2.3 Traufen- und rirsthöhen

Oie Traufenoberkante, bei DachUber5tänden de~ Schnittounkt
zwischen Dachhaut und Wand , darf maximal
4,0 m und die rirsthöhe maximal 9,0 m Uber dem höchsten
Punkt der angrenzenden Verkehrs fläche lieg~n.

2.4 Einfriediqunqen

Im Bereich der als Vorgartenflachen gekennzeichneten Berei
che sind Einfriedigungen nur bis zu einer Höhe von 0,8 m
Uber der angrenzenden VerkehrsflHche zula5sig. Im Ubrlgen
sind Einfriedigungen bis zu einer Gesamthöhe von l,O m Uber
der Geländeoberfläche zulässig. '
Einfriedigungen sind als Holz- u. Sprlegelzäune, als L~tten
z~une, als Zäune mit glatten Drähl:en, Drahtg~flecht oder
Drahtkunststoftgeflecht zulässig, einschließlich einer Solo:
kelhehe von maximal 0,2 m.
Die Einfriedigungen sind ebenfalls als Hecken von Abptlan
zungen zulässi91 ausgenommen sind die Bereiche mit Lärm
schutzanforderungen. An der gemeinsamen Grenze von Doppel
häusern ist von der GebäuderUckseite an mit einer Tiefe von
4,0 meine Sichtschutzblende bzw. Hauer bi3 zu einer Höhe
von 2,5 m Ubec der Terrasse zulässig.

2.'i Stellplätze dUrfen nicht Uberdacht werden.

3•.Hinweise

ts wird. darauf hingewiesen, daß bei Bodenbewegungen auftretende
archäoloQische Bodenfunde und Funde gemäß Gesetz zum Schutz und
zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW (Denkmalschutzgesetz 
DSchG-) vom 11.03.1980 dem Rheinischen Landesmuseum Bonn, Rhei
nisches Amt fUr Bodendenkmalpflege - Tel.: 0228/ G321S0, Colmant
straße 14-16 in 5300 Bo'nn, zu melden sind.

Zu den als solche gemäß § 9 Abs. 5 BBauG gekennzeichneten Flächen
zwischen dem Ahrweg und dem Todtenbach, bei deren Bebauung beson
dere bauliche Vorkehrungen erforderlich sind, wird auf die G,tUn
dunqsvorschrilten der DIN 1054 und die Bestimmungen der Bau~
hingeWiesen. Nach der Bodenkarte tM Blatt 4906 sind In dem ge
nannte~ Bereich htimös. Böden au.gewiesen.
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